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1  
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Bestwig mit Beschluss vom 18.12.2019 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit  
         dem Gesamtbetrag der Erträge auf   21.880.902 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    22.050.088 € 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungs- 
 tätigkeit auf    20.188.103 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- 
 tätigkeit auf    19.629.368 € 

 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf           2.391.790 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     5.154.240 € 

 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf       2.145.000 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    444.867 € 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
2.000.000 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.000 € festgesetzt. 
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§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 169.186 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm 
NRW.Bank.Gute Schule 2020.   
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt:  
 
1.  Grundsteuer 
 1.1   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 246 v.H. 
 1.2   für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     488 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf        460 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2025 und der Fünften Fortschreibung (2020) 
ist der Haushaltsausgleich (fiktiv) im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssiche-
rungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haus-
haltsplanes umzusetzen. 
 
 

2.  Bekanntmachung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffent-
lich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 5 GO 
NRW dem Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Meschede mit Schreiben vom 20.12.2019 angezeigt. Mit gleichem Schreiben wurde die Ge-
nehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 GO NRW beantragt.  
 
Mit Schreiben vom 16.01.2020 teilt der Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Meschede mit, dass gegen die Ausführung der angezeigten Pläne keine 
aufsichtsbehördlichen Bedenken bestehen.  
 
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 
ist vom Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Meschede mit Verfügung vom 16.01.2020 erteilt worden.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (einschließlich des Haushaltsplanes) und das Haus-
haltssicherungskonzept liegen ab sofort gem. § 80 Abs. 6 GO NRW bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2020 im Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig (Hauptamt 
und Finanzverwaltung / Zimmer 2.41), zu folgenden Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus: 
 
 Montag bis Mittwoch   8.30 – 16.00 Uhr durchgehend 
 Donnerstag    8.30 – 18.00 Uhr durchgehend 
 Freitag     8.30 – 13.00 Uhr 
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Der Haushaltsplan ist weiterhin unter der Adresse  www.bestwig.de  im Internet verfügbar. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes öffentliches Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Bestwig, 20.01.2020 
 
 
 
 
Péus 
 

__________ 
 

 
 

2 
 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 10 24 00 / 08         Bestwig, den 21.01.2020 
  
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
des wesentlichen Inhaltes der in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde 
Bestwig am 18.12.2019 gefassten Beschlüsse: 
 
 
1. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 3 den Auftrag für die Anschaf-

fung von Touchscreens an den gemeindlichen Grundschulen vergeben. 
 
 

2. Unter Punkt 4 hat der Rat der Gemeinde Bestwig den Auftrag für Bodenbelags-
arbeiten zur Anlage von Differenzierungsräumen in der Sekundarschule Olsberg-
Bestwig in Bestwig vergeben. 
 
 

http://www.bestwig.de/
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3. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 5 seine Zustimmung zum Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen sowie der für einen zukünftigen Netzbetrieb erforderli-
chen Anlagen erteilt.  
 
 

4. Unter Punkt 6 hat der Rat der Gemeinde Bestwig die Verleihung der Ehrenme-
daille der Gemeinde Bestwig an einen verdienten Bürger der Gemeinde Bestwig 
beschlossen.  

 
 
 
 
Ralf Péus 
 

_________ 
 

 
 

3 
Bekanntmachung 

 
über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des Abwasserwerks der Ge-

meinde Bestwig und die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 
 
 

Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVo 

NRW) in der aktuellen Fassung, wird hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses 

2018 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig sowie die Verwendung des Jahres-

überschusses 2018 wie folgt bekannt gemacht: 

 

In seiner Sitzung vom 20. November 2019 hat der Rat der Gemeinde Bestwig den ge-

prüften Jahresabschluss 2018 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig mit einer 

Bilanzsumme in Höhe von 23.380.547,84 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 

213.807,67 € festgestellt. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung in das Jahr 

2019 vorgetragen werden. Der Betriebsleitung wurde einstimmig Entlastung erteilt. 

 

Bestwig, den 13.01.2020 

 

BM Ralf Péus 

Betriebsleiter des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig 

 

__________ 
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4 
Bekanntmachung 

 
des abschließenden Vermerks der Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) in Herne 

über die Jahresabschlussprüfung 2018 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig  

 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 

Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin 

des Betriebes Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig. Zur Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 

Röhricht - Dr. Schillen GmbH, Bielefeld, bedient. 

 

Diese hat mit Datum vom 18.09.2019 den nachfolgend dargestellten Bestätigungsver-

merk erteilt. 

 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig, Best-

wig 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk 

der Gemeinde Bestwig, Bestwig, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 

31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig für das 

Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
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nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das 

Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-

ge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht 

dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-

schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 

i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und§ 106 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Laqebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
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ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-

stellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sach-

verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 

Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nord-

rhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er-

achtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-

zuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nach-

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Laqeberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
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der Lage der eigenbetriebsähnliche Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-

deslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-

gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-

ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen 
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• angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben, 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern 

• dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der ei-

genbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-

chen 

• oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-

künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann, 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-

de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt, 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Un-

ternehmens, 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
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der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

• den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-

rer Prüfung feststellen." 

 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht 

- Dr. Schillen GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-

führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 

Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht 

der gpaNRW nicht erforderlich. 

 

Herne, den 11.12.2019 

gpaNRW 

 

gez. i.A. Gregor Loges 

 

 

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig und der Lagebericht 

für das Wirtschaftsjahr 2018 liegen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-

ses im Bürger- und Rathaus der Gemeinde Bestwig, Zimmer 2.08, öffentlich aus. 

 

Bestwig, 13.01.2020 

 

BM Ralf Péus 

Betriebsleiter des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig 

 
__________ 
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5 
Bekanntmachung der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH 

 
Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH i. 
V. m. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW i. V. m. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c 
der Gemeindeordnung NRW wird der Jahresabschluss 2018 der Sauerländer Besu-
cherbergwerk GmbH und der Bestätigungsvermerk des mit der Prüfung beauftragten 
Wirtschaftsprüfers wie folgt bekannt gemacht: 
 

"Wir haben den Jahresabschluss der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH - 
bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Sauerländer Besucher-
bergwerk GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 ge-
prüft. Die Erklärung zum Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetztes zur Gleich-
stellung für Frauen und Männer für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 45 Abs. 2 
S. 2 KomHVO) haben wir nicht inhaltlich geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 
den für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen geltenden haushalts-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Sauer-
länder Besucherbergwerk GmbH zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und  

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 Handelsgesetzbuch 
(HGB) erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. 
 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften (§ 319 HGB) und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
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fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversamm-
lung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den für Kommunen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH zur dau-
erhaften sachgerechten Erledigung der Tätigkeiten/Aufgaben zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sauerländer 
Besucherbergwerk GmbH vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können (Inter-
nes Kontrollsystem gem. § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW). 
 
Das Vertretungsorgan (Gesellschafterversammlung) ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Sauerländer Besucher-
bergwerk GmbH zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
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künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. 
 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren ei-
ne kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf die-
se Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Verwaltungstätigkeiten sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH zur 
Fortführung der Verwaltungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
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der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass die Sauerländer Besucherbergwerk GmbH ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sauerlän-
der Besucherbergwerk GmbH vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der La-
ge der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-
sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“ 
 
Der Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Kreishaus Mesche-
de, Steinstraße 27, 59872 Meschede, Zimmer 484, aus. 
 
Meschede, 27. November 2019 
 
 
Ulrich Bork  
Geschäftsführer 
 

________ 


